
Todesfall 

Todesfälle sind von den Angehörigen oder Beauftragten bei der Gemeindekanzlei am 

letzten Wohnort des/der Verstorbenen zu melden. Wenn möglich nehmen Sie noch 

am selben Tag Verbindung mit der Gemeindekanzlei auf.  

 

Vorsprache beim Bestattungsamt der Gemeinde Zetzwil 
Folgende Dokumente sind - sofern vorhanden - zur Besprechung mitzubringen: 

 

Schweizer 

• ärztliche Todesbescheinigung (falls vorhanden) 

• Todesmeldung der Spital- oder Heimverwaltung (falls vorhanden) 

• Familienbüchlein/Familienausweis der verstorbenen Person (sofern eine Anpassung 

darin erwünscht wird) 

Ausländische Staatsangehörige 

• Todesmeldung der Spital- oder Heimverwaltung (falls vorhanden) 

• Familienbüchlein/Familienausweis der verstorbenen Person. Falls keines davon vor-

handen ist, eine Ehe- oder Geburtsurkunde 

• Ausländerausweis und Reisepass 

Folgendes wird im Gespräch besprochen: 

• Kremation oder Erdbestattung 

• Aufbahrung 

• Aussehen der Urne oder des Sarges 

• Beisetzungsort (Friedhof Zetzwil oder auswärts) 

• Überführung der verstorbenen Person ins Krematorium 

• Rückführung vom Krematorium  

• Art des Grabes (Urnenwand, Gemeinschaftsurnengrab, Urnengrab, Erdbestattungs-

grab, Urnenbeisetzung in einem bestehenden Grab) 

• amtliche Publikation 

• Tag der Urnenbeisetzung oder Erdbestattung 

• letzter Wunsch der verstorbenen Person 

 

Leistungs- und Kostenübernahme durch Gemeinde 
Gemäss Art. 17 des Reglements über das Bestattungs- und Friedhofwesen der Ge-

meinde Zetzwil vom 25. November 2011 übernimmt die Gemeinde folgende Kosten 

für verstorbene Einwohner von Zetzwil sowie deren Kinder, welche nicht länger als zwei 

Jahre ausserhalb der Gemeinde wohnhaft waren und die Eltern nach wie vor Einwoh-

ner von Zetzwil sind: 

• Öffentliche Bekanntmachung im Aushangkasten 

• Entschädigung Organist und Kirchensigrist 

• Kosten eines Erd-/Urnengrabes (inkl. Urnenwand) 

• Beisetzung 

• Provisorische Grabbeschriftung 

Wird ein Einwohner von Zetzwil auswärts oder ein auswärtiger Einwohner auf Gesuch 

hin auf dem Friedhof Zetzwil bestattet, übernimmt die Gemeinde Zetzwil keine Kosten. 


